


Wichtige Information zur Ausübung einer anderen Beschäftigung neben der Altersteilzeit!

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ab 01.01.2026 treten einige neue gesetzliche Bestimmungen zur Altersteilzeit in Kraft. Bereits laufende Altersteilzeiten sind dabei vor allem bezüglich der Ausübung einer weiteren Beschäftigung bei einem anderen Betrieb betroffen. 

Bitte beachten Sie daher in diesem Zusammenhang folgende wichtige Änderung (§ 28 Abs. 2 AlVG in der neuen Fassung): Sollten Sie neben der laufenden Altersteilzeit noch für einen anderen Betrieb tätig sein bzw. werden, so kann dies ab 01.01.2026 dazu führen, dass das Arbeitsmarktservice (AMS) die Leistung des Altersteilzeitgeldes aus diesem Grunde einstellt bzw. zurückfordert und Sie damit 

· einerseits den Lohnausgleich gemäß § 27 Abs. 2 Z. 3 lit. a AlVG und
· andererseits die begünstigte Behandlung in der Sozialversicherung (§ 44 Abs. 1 Z. 10 ASVG) verlieren.

Dies würde bedeuten, dass Sie für die in der Altersteilzeit vereinbarte Arbeitsleistung während dieser bestehenden Nebenbeschäftigung ausschließlich das Teilzeitentgelt ohne Lohnausgleich erhalten und die Berechnung der – unter anderem für die Pensionsbemessung maßgeblichen – Sozialversicherungsbeiträge nur auf Basis dieser Teilzeitbezüge erfolgt. Ein etwaig bereits ausbezahlter Lohnausgleich wäre diesfalls von Ihnen zurückzuzahlen und für den Fall, dass die ungebührlich entrichteten SV-Beiträge nicht vom Sozialversicherungsträger rückerstattet werden sollten, wären auch diese von Ihnen zu tragen.

Ausnahme: Ein Nebenjob, den Sie bereits regelmäßig im Jahr vor Beginn der Altersteilzeit ausgeübt haben, ist für die laufende Altersteilzeit weiterhin unschädlich.

Bitte beachten Sie, dass Sie ab 01.01.2026 verpflichtet sind, jede zusätzliche Beschäftigung dem AMS unverzüglich mitzuteilen. Trifft die vorstehend angeführte Ausnahmebestimmung auf Sie nicht zu, haben Sie sechs Monate Zeit, um eine unzulässige Nebenbeschäftigung bis spätestens 30.06.2026 zu beenden. Berücksichtigen Sie dies bitte in Ihrem eigenen Interesse zeitgerecht in Ihrer Planung. 

Ungeachtet der vorstehenden Mitteilungsverpflichtung dem AMS gegenüber sind Sie im Rahmen des Dienstverhältnisses grundsätzlich verpflichtet, den/die Arbeitgeber/in über eine etwaig vorliegende Nebenbeschäftigung zu informieren. Sollte eine diesbezügliche Mitteilung bis dato unterblieben sein, fordern wir Sie auf, uns unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.

Für Fragen und Unterstützung stehen wir gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Ihr Personal- und Lohnbüro



